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FRTG INFORMIERT

Der 7. Senat des Finanzgerichts Münster hat entschieden, dass
nachlaufende Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit
steuerpflichtigen Einnahmen aus dem Betrieb einer
Photovoltaikanlage in früheren Jahren stehen, aber erst 2022
abfließen, abzugsfähig sind. Zu diesem Ergebnis war bereits der 1.
Senat des Finanzgerichts Münster in einem im Verfahren der
Aussetzung der Vollziehung ergangenen Beschluss gekommen.

Der Anscheinsbeweis ist eine Methode der mittelbaren
Beweisführung. Er erlaubt, gestützt auf Erfahrungssätze Schlüsse von
bewiesenen auf zu beweisende Tatsachen zu ziehen. Häufig müssen
Finanzgerichte prüfen, ob der für eine private Nutzung betrieblicher
Fahrzeuge streitende Anscheinsbeweis erschüttert ist. So auch
kürzlich der Bundesfinanzhof und das Hessische Finanzgericht.

Wenn ein zur Finanzierung eines vermieteten Grundstücks
aufgenommenes Darlehen unter Zahlung einer
Vorfälligkeitsentschädigung getilgt, das Grundstück jedoch weiterhin
zur Vermietung genutzt wird, dann ist nach Auffassung des
Niedersächsischen Finanzgerichts die Vorfälligkeitsentschädigung als
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung abziehbar.

 
     Für Einkommensteuerpflichtige

Nachlaufender Betriebsausgabenabzug für steuerfreie
Photovoltaikanlagen

Der 7. Senat des Finanzgerichts Münster hat entschieden, dass
nachlaufende Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit
steuerpflichtigen Einnahmen aus dem Betrieb einer
Photovoltaikanlage in früheren Jahren stehen, aber erst 2022
abfließen, abzugsfähig sind (Az. 7 K 105/24 E).

Streitig war, ob im Streitjahr 2022 abgeflossene Ausgaben, die
wirtschaftlich den Vorjahren zuzuordnen sind, als Betriebsausgaben
bei einer unter § 3 Nr. 72 EStG fallenden Photovoltaikanlage zu
berücksichtigen sind. 
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Der Kläger machte im Jahr 2022 gezahlte Steuerberatungskosten und
Umsatzsteuernachzahlungen, die aus dem Betrieb einer 2021
steuerpflichtigen Photovoltaikanlage resultierten, als Betriebsausgaben
geltend. Das beklagte Finanzamt lehnte dies unter Hinweis auf die ab
2022 geltende Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 72 EStG ab.

Das Finanzgericht Münster gab der hiergegen erhobenen Klage statt.
Es stellte hinsichtlich des Betriebsausgabenabzugs auf § 3c Abs. 1 EStG
ab, wonach Betriebsausgaben nur dann nicht abgezogen werden
dürfen, wenn sie in einem unmittelbaren wirtschaftlichen
Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen. Ein wirtschaftlicher
Zusammenhang liegt gerade nicht vor, da die Betriebsausgaben mit
steuerpflichtigen Einnahmen aus früheren Jahren im Zusammenhang
gestanden hatten.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die vom Senat zugelassene Revision
ist beim Bundesfinanzhof unter dem Az. X R 30/24 anhängig.

Steuerbefreiung für kleine Photovoltaikanlagen ab 01.01.2025

Ab 2025 gilt eine einheitliche Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen
für eine maximal zulässige Bruttoleistung von bis 30 kW (peak) pro
Wohn- oder Gewerbeeinheit (für alle Gebäudearten vereinheitlicht).

Bei der Steuerbefreiung handelt es sich um eine Freigrenze und nicht
um einen Freibetrag. Wird die Grenze demzufolge überschritten, bleibt
der gesamte Ertrag steuerpflichtig.

Achtung bei antragsgebundenem Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG

Ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Köln (Az. 9 K 926/22) weist auf
eine Steuerfalle beim antragsgebundenen Freibetrag nach § 16 Abs. 4
EStG hin. Dieser Freibetrag kann vom Steuerpflichtigen nur einmal im
Leben in Anspruch genommen werden.

Dabei gilt: Der Freibetrag ist auch dann verbraucht, wenn er ohne
Antrag gewährt wurde und der Steuerpflichtige gegen den Bescheid
nicht vorgegangen ist.

Kann der Steuerpflichtige jedoch nicht erkennen, dass der Freibetrag
berücksichtigt wurde, tritt keine Verbrauchswirkung ein.

Im Streitfall hatte das Finanzamt den Freibetrag bei geringen
Veräußerungsgewinnen unaufgefordert gewährt, ohne den
Steuerpflichtigen darüber zu informieren. 
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Jahre später wollte der Steuerpflichtige den Freibetrag bei der
Veräußerung seiner Praxis erneut beantragen, was vom Finanzamt
abgelehnt wurde. Im Streitfall hatte das Finanzamt den Freibetrag bei
geringen Veräußerungsgewinnen unaufgefordert gewährt, ohne den
Steuerpflichtigen darüber zu informieren. Jahre später wollte der
Steuerpflichtige den Freibetrag bei der Veräußerung seiner Praxis
erneut beantragen, was vom Finanzamt abgelehnt wurde.

Das Finanzgericht Köln entschied zugunsten des Steuerpflichtigen, da
die Berücksichtigung des Freibetrags nicht erkennbar war.

Erschütterung des Anscheinsbeweises der privaten
Nutzung von hochpreisigen Fahrzeugen bei einem
selbstständigen Sachverständigen

Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass bei fehlender Erschütterung
des Anscheinsbeweises eine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt,
wenn ein betriebliches Fahrzeug auch privat genutzt wird (Az. VIII R
12/21).

Der Kläger erzielte als Prüfsachverständiger Einkünfte aus
freiberuflicher Tätigkeit. Streitig ist, ob er zwei hochpreisige betriebliche
Leasing-Fahrzeuge auch privat genutzt hat (7 er BMW und Lamborghini
Aventador).

Wenn das Finanzgericht bei der Anwendung des Anscheinsbeweises für
die Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs und der dagegen
vorgebrachten Umstände den gesetzlichen Maßstab für seine
Überzeugungsbildung oder das erforderliche Maß von Überzeugung in
grundlegender Weise verkennt, liegt darin ein revisionsrechtlich
beachtlicher Rechtsfehler.

Bei der Prüfung, ob der für eine private Nutzung betrieblicher
Fahrzeuge streitende Anscheinsbeweis erschüttert ist, müssen sämtliche
Umstände berücksichtigt werden. Ein Fahrtenbuch darf nicht von
vornherein mit der Begründung außer Betracht gelassen werden, es
handele sich um ein nicht ordnungsgemäßes Fahrtenbuch.

Eine ordnungsgemäße Dokumentation, z. B. durch Fahrtenbücher, ist
trotz der Urteilsgründe essenziell, um steuerliche Nachteile zu
vermeiden.

Hinweis: 
Das Finanzgericht hatte im Streitfall die Kosten für den Lamborghini
nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 7 EStG drastisch gekürzt,
da es die Höhe der Kosten für unangemessen hielt. 
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Maßgeblich für die Prüfung der Unangemessenheit von Aufwendungen
sind nach dem Bundesfinanzhof die Größe des Unternehmens, die Höhe
des längerfristigen Umsatzes und des Gewinns, die Bedeutung des
Repräsentationsaufwands für den Geschäftserfolg nach der Art der
ausgeübten Tätigkeit und seine Üblichkeit in vergleichbaren Betrieben.
Die Berührung der privaten Lebensführung, die das Finanzgericht für
die Kürzung im ersten Rechtsgang noch angeführt hatte, reicht als
Begründung für eine Kürzung nicht aus. Bei der erneuten
Angemessenheitsprüfung hat es daher auch die Kosten-Nutzen-
Relation zu berücksichtigen.

Anscheinsbeweis spricht für Privatnutzung eines Pkw
durch den Gesellschafter-Geschäftsführers -
Verdeckte Gewinnausschüttung

Das Hessische Finanzgericht hatte zu entscheiden, ob das Finanzamt zu
Recht für Aufwendungen in Bezug auf jeweils im Betriebsvermögen
befindliche Kraftfahrzeuge außerbilanzielle Hinzurechnungen aufgrund
einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) vorgenommen hat (Az. 8 K
1129/20).

Gegenstand des Unternehmens der Klägerin ist die
Unternehmensberatung, Personalberatung sowie die Identifikation und
Vermittlung von Führungskräften und Spezialisten. Die Dienstleistungen
der Klägerin konzentrieren sich vornehmlich auf die Geschäftsfelder
Kliniken, Medizintechnik, Pharma und Biotech. In den dem
Streitzeitraum vorausgegangenen Jahren 2012 bis 2014 schaffte die
Klägerin seinerzeit Kraftfahrzeuge der Marke Porsche an. Die jeweilige
Erweiterung des Fuhrparks, wie auch die ausschließlich betriebliche
Nutzung der Fahrzeuge, wurde mit Gesellschafterbeschlüssen
beschlossen. Fahrtenbücher wurden für die genannten Fahrzeuge im
gesamten Streitzeitraum nicht geführt.

Wenn eine Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer ein
betriebliches Fahrzeug zur Nutzung überlässt, spricht aufgrund der
allgemeinen Lebenserfahrung der Beweis des ersten Anscheins dafür,
dass das Fahrzeug von dem Gesellschafter-Geschäftsführer tatsächlich
auch für private Fahrten genutzt wird. Dies gilt - unabhängig davon, ob
der Gesellschafter-Geschäftsführer die Kapitalgesellschaft beherrscht -
sowohl im Falle einer fehlenden vertraglichen Vereinbarung über eine
Privatnutzung als auch bei einem im Geschäftsführer Anstellungsvertrag
ausdrücklich vereinbarten Privatnutzungsverbot und insbesondere
dann, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer kein Fahrtenbuch führt,
keine organisatorischen Maßnahmen getroffen wurden, die eine
Privatnutzung des Fahrzeugs ausschließen und eine unbeschränkte
Zugriffsmöglichkeit des Gesellschafter-Geschäftsführers auf den Pkw
besteht. 5
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Hinweis:
Arbeitnehmer mit Leasingfahrzeugen sollten die neuen Vorgaben beachten und Kosten
entsprechend verteilen. Es gilt, die geänderten Grundsätze zu beachten, um unzulässige
Werbungskostenabzüge zu vermeiden.

Vorteilsminderung bei der 1%-Regelung - Prozesszinsen als steuerbare und
steuerpflichtige Kapitaleinkünfte

Ein Steuerpflichtiger erzielte Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, selbstständiger
Arbeit und Kapitalvermögen. In seiner Einkommensteuererklärung machte er u. a.
geltend, dass der geldwerte Vorteil aus der Nutzung eines Dienstwagens zur
Privatnutzung um selbst getragene Kosten (hier: Maut-, Fähr- und Parkkosten sowie die
Absetzung für Abnutzung (AfA) eines privat angeschafften Fahrradträgers für den
Dienstwagen) zu mindern sei. Das beklagte Finanzamt lehnte dies ab.

Dies bestätigte der Bundesfinanzhof (Az. VIII R 32/20). Nach Auffassung der Richter
begründet eine Kostentragung des Arbeitgebers für Maut-, Fähr- und Parkkosten, die
dem Arbeitnehmer auf Privatfahrten entstehen, einen eigenständigen geldwerten Vorteil
des Arbeitnehmers neben dem mit der 1%-Methode pauschal bewerteten Vorteil des
Arbeitnehmers aus der Nutzungsüberlassung des Fahrzeugs für Privatfahrten. 

Es liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG vor,
sofern die - z. B. mangels Erschütterung des Anscheinsbeweises feststehende -
Privatnutzung ohne fremdübliche Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung erfolgt.
Periodengerechte Verteilung einer Leasingsonderzahlung im Rahmen der Ermittlung der
jährlichen Fahrzeuggesamtkosten.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Leasingsonderzahlungen bei beruflich
genutzten Fahrzeugen nicht mehr vollständig im Jahr der Zahlung als Werbungskosten
abgezogen werden können. Stattdessen sind sie periodengerecht auf die Laufzeit des
Leasingvertrags zu verteilen (Az. VI R 9/22).

Leasingsonderzahlungen und ähnliche Vorauszahlungen müssen den jeweiligen
Veranlagungszeiträumen anteilig zugeordnet werden.

Das Urteil ändert die bisherige Rechtsprechung, nach der Leasingsonderzahlungen sofort
im Zahlungsjahr abgezogen werden konnten.
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Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass der geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers aus der
Nutzungsüberlassung des Dienstwagens nicht gemindert wird, wenn der Arbeitnehmer diese
Aufwendungen trägt. Dies gilt ebenso für die vom Arbeitnehmer auf Privatfahrten getragene Parkkosten
und für den Wertverlust aus einem vom Steuerpflichtigen erworbenen Fahrradträger in Höhe der AfA.

Hinweis: 
Des Weiteren entschied der Bundesfinanzhof, dass an den Steuerpflichtigen gezahlte Prozesszinsen
gemäß § 236 der Abgabenordnung steuerbare und steuerpflichtige Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs.
1 Nr. 7 Satz 1 EStG sind.

Vorfälligkeitsentschädigung als Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung

Für die Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen (Zinsen und Bearbeitungskosten) ist das
maßgeblich "auslösende Moment" der Abschluss der Änderungsvereinbarung mit dem Kreditinstitut,
mit welcher die Laufzeit des Darlehens verkürzt wird, was dann zum Anfall der
Vorfälligkeitsentschädigungen führt. Besteht die Verpflichtung des Darlehensgebers, in eine
vertragliche Änderungsvereinbarung und, damit einhergehend, in eine vorzeitigeDarlehensablösung
gegen angemessene Vorfälligkeitsentschädigung einzuwilligen, gerade deshalb, weil für eine
beabsichtigte Grundstücksveräußerung eine Ablösung des Kredits und der damit
zusammenhängenden grundpfandrechtlichen Belastung erforderlich ist, liegt ein wirtschaftlicher
Zusammenhang mit der Veräußerung des Grundstücks vor.

Das Niedersächsische Finanzgericht entschied, dass Vorfälligkeitsentschädigungen als
Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung abzugsfähig sind, wenn die
Immobilien weiterhin vermietet werden (Az. 3 K 145/23).

Eine wirtschaftliche Verbindung zwischen der Darlehensablösung und der Vermietung bleibt
bestehen, auch wenn die Laufzeit des Kredits durch eine Vereinbarung mit dem Kreditinstitut
vorzeitig beendet wird.



      Lohnsteuer 

Keine steuer- und sozialabgabenfreie Inflationsausgleichsprämie mehr - Bruttolohnerhöhung
aber unschädlich

Anfang des Jahres laufen in vielen Unternehmen alljährliche Mitarbeiter- und Gehaltsgespräche an.
Eine steuer- und sozialabgabenfreie Inflationsausgleichsprämie kann zwar nicht mehr gewährt
werden, Spielraum bei einer Lohnerhöhung gibt es aber. Das bestätigt das Bundesministerium der
Finanzen auf die Frage, ob der Bruttoarbeitslohn nunmehr so angehoben werden kann, dass
Beschäftigte möglichst nicht schlechter dastehen als in den letzten 24 Monaten.

An die Inflationsausgleichsprämie anschließende Lohnerhöhungen seien unschädlich unter folgender
Prämisse: Sofern im Vorjahr die Inflationsausgleichsprämie (IAP) gemäß § 3 Nr. 11c EStG vom
Arbeitgeber gezahlt wurde, sind anschließende Lohnerhöhungen unschädlich, wenn diese auf einer
gesonderten Vereinbarung beruhen. Erst recht kann nichts anderes gelten, wenn die anschließende
Gehaltserhöhung auf einer neuen Entscheidung des Arbeitgebers beruht. Von daher ist es
unerheblich, ob Lohnerhöhungen noch im Zeitraum der IAP oder unmittelbar danach vereinbart
werden. Unter Ziffer 5b) der FAQ des Bundesministeriums der Finanzen wird dargelegt, dass es für
die Steuerfreiheit auch unschädlich ist, wenn die Inflationsausgleichsprämie im Zusammenhang bzw.
in Kombination mit einer dauerhaften Lohnerhöhung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn gewährt wurde.
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         Für Gewerbesteuerpflichtige

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Werbeaufwendungen

Die Klägerin warb für ihr Dienstleistungsunternehmen im Rahmen von Sponsoringmaßnahmen
für Vereine sowie durch Mobil- und Plakatwerbung. Die leistenden Unternehmen waren
überwiegend Werbevermittlungsagenturen, welche regelmäßig nicht Eigentümer der
Werbeträger (Wände, Säulen, Treppen und Verkehrsmittel) waren. Das Finanzgericht entschied,
dass Werbeaufwendungen keiner Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) unterliegen, weil es am fiktiven Anlagevermögen der
Werbeträger fehle. Der Bundesfinanzhof hielt die Revision des Finanzamts für begründet. Für
eine Hinzurechnung von Mietaufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von
Werbemaßnahmen nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG kommt es darauf an, dass die den
Werbemaßnahmen zugrunde liegenden Verträge ihrem wesentlichen rechtlichen Gehalt nach als
Miet- oder Pachtverträge einzuordnen sind oder zumindest trennbare miet- oder
pachtrechtliche Hauptleistungspflichten enthalten. Hierzu sind die einzelnen Verträge darauf zu
untersuchen, ob es sich um Mietverträge, Werkverträge, Geschäftsbesorgungsverträge oder um
gemischte Verträge mit möglicherweise trennbaren Leistungen handelt. 

Ferner kommt es für die Hinzurechnung auf die fiktive Zugehörigkeit der Werbeträger zum
Anlagevermögen an. Maßgeblich ist, ob der Geschäftszweck und die speziellen betrieblichen
Verhältnisse des Unternehmens Werbemaßnahmen erforderlich erscheinen lassen, für die das
Unternehmen Werbeträger ständig in seinem Betrieb vorhalten muss. Die Richter schlossen
nicht aus, dass auch bei einem Dienstleistungsunternehmen bei längerfristiger Anmietung
bestimmter Werbeträger oder bei wiederholter kurzfristiger Anmietung gleichartiger
Werbeträger Anlagevermögen vorliegen kann (Az. III R 36/22).

Hinweis : 
Das Urteil folgt der sog. Sponsoring-Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 23.03.2023 (Az. III
R 5/22), in welcher dieser bereits die Grundsätze für die Hinzurechnung von
Sponsoringaufwendungen aufgestellt hatte. Eine Hinzurechnung scheidet demnach bei einem
Sponsoringvertrag aus, bei dem einzelne Leistungspflichten derart miteinander verknüpft sind,
dass sie sich rechtlich und wirtschaftlich nicht trennen lassen, sodass auch eine lediglich
teilweise Zuordnung der Pflichten zum Typus eines Miet- oder Pachtvertrags ausscheidet.
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         Gesetzgebung

Pflegeversicherung: Höhere Beitragssätze ab 01.01.2025
Der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung wurde zum 01.01.2025 um 0,2 Prozentpunkte
angehoben und damit auf 3,6 % festgesetzt. Eine entsprechende Verordnung (Verordnung der
Bundesregierung zur Anpassung des Beitragssatzes in der sozialen Pflegeversicherung 2025) hat
der Bundesrat am 20.12.2024 beschlossen.

Die einzelnen Beitragssätze:
Mitglieder ohne Kinder:

Arbeitnehmer-Anteil 2,40 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 4,20 %
Mitglieder mit 1 Kind:

Arbeitnehmer-Anteil 1,80 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 3,60 %
Mitglieder mit 2 Kindern:

Arbeitnehmer-Anteil 1,55 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 3,35 %
Mitglieder mit 3 Kindern:

Arbeitnehmer-Anteil 1,30 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 3,10 %
Mitglieder mit 4 Kindern:

Arbeitnehmer-Anteil 1,05 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 2,85 %
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern:

Arbeitnehmer-Anteil 0,80 %, Arbeitgeber-Anteil 1,80 %, Gesamtbetrag 2,60 %

Eine ursprünglich für den Herbst angekündigte Pflegereform kann durch den Bruch der
Ampelkoalition nicht mehr umgesetzt werden. Jedoch muss diese bis spätestens Ende 2025
erfolgen.

Solidaritätszuschlag: Freigrenzen steigen ab 2025
Ab 2021 ist der Solidaritätszuschlag für rund 90 % derjenigen, die den Solidaritätszuschlag in
Höhe von 5,5 % zur Lohnsteuer oder veranlagten Einkommensteuer gezahlt haben, durch die
Anhebung der bestehenden Freigrenze vollständig entfallen. Die Freigrenze bezieht sich auf die
Bemessungsgrundlage des Solidaritätszuschlags, also die Lohnsteuer oder veranlagte
Einkommensteuer. Ab 2025 erhöht sich die Freigrenze.

Durch die Erhöhung der Freigrenze für 2025 fällt bis zu einer Gesamtjahressteuer von 19.950
Euro bei Einzelveranlagung (bzw. 39.900 Euro Eheleuten/Personen in eingetragener
Lebenspartnerschaft) kein Solidaritätszuschlag an.

Die Freigrenze wird ab 2026 auf 20.350 Euro bei Einzelveranlagung (bzw. 40.700 Euro bei
Eheleuten/Personen in eingetragener Lebenspartnerschaft) angehoben. Die Anhebung der
Freigrenze führt auch zu einer Verschiebung der sog. Milderungszone, in der die Lohn-
/Einkommensteuerpflichtigen entlastet werden, die den Solidaritätszuschlag noch teilweise
zahlen. 



Keine erweiterte Kürzung bei der Veräußerung des gesamten Grundbesitzes
im Laufe eines Erhebungszeitraumes.

Der Bundesfinanzhof hat die bereits bestehende Rechtsauffassung noch einmal bestätigt, die
erweiterte Kürzung im Rahmen der Gewerbesteuer wegen Nutzung eines Grundstücks im
Rahmen einer Vermögensverwaltung (das Unternehmen darf nur Vermögensverwaltung
betreiben und keine gewerblichen sonstigen Tätigkeiten nachgehen), ist nicht mehr zulässig,
sollte im Erhebungszeitraum während der gesamten Dauer des Erhebungszeitraums der
gesamte Grundstücksbestand veräußert werden. Die Begründung ist einleuchtend, es findet
eben nicht während des gesamten Erhebungszeitraumes eine vermögensverwaltende Nutzung
des Grundbesitzes statt.

Bitte beachten Sie dies und bedenken Sie, dass es natürlich Möglichkeiten gibt diesen in Fällen
der Veräußerung von Grundbesitz möglicherweise eintretenden Steuergau dadurch zu
umgehen, dass noch ein kleines Grundstück mit relativ geringem Wert in die Gesellschaft
hineingekauft wird und dieses Grundstück dann nicht mehr veräußert wird. Damit ist das
Unternehmen während des gesamten Erhebungszeitraums vermögensverwaltend tätig, nämlich
verwaltet ausschließlich eigenen Grundbesitz. Die erweiterte Kürzung bleibt somit dann erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Hohl 

Quelle: (BFH- Urteil vom 17.10.2024, III R 1/23 veröffentlicht am 23.01.2025)
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Köln
Kennedyplatz 2
50679 Köln
Theodor-Heuss-Ring 36
50668 Köln

Bremen
Obernstr. 2-12
28195 Bremen

Duisburg
Philosophenweg 21
47051 Duisburg

Hamburg
Neuer Wall 25
20354 Hamburg

Essen
Alfredstr. 157
45131 Essen
Alfredstr. 220 
45131 Essen
Blittersdorfweg 5
45307 Essen

Waldems
Auf der Lind 12
65529 Waldems-Esch

Weißenfels
Friedrichsstr. 14
06667 Weißenfels

Bielefeld
Otto-Brenner-Str. 186
33604 Bielefeld

Krefeld
Brahmsstr. 87
47799 Krefeld

Düsseldorf
Prinz-Georg-Str. 15
40477 Düsseldorf
Adlerstr. 74
40211 Düsseldorf
Steinstr. 20 
40212 Düsseldorf

Wuppertal
Friedrich-Ebert-Str. 13a
42103 Wuppertal

Disclaimer

Der Inhalt des FRTG Newsletters wurde nach bestem Wissen und Kenntnis-
stand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen
und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn
wir unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Ein-
zelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie
i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen. Bei Beratung zu Einzelfällen
steht Ihnen die FRTG Group jederzeit zur Verfügung. Der FRTG Group News-
letter unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu eigenen
privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken ist gestattet.
Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der Abdruck in anderen New-
slettern oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen der Zustimmung der
Herausgeber. Bildnachweise: © pixabay.com., pexels.com
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